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Teilplan Nichtenergetische Rohstoffe 

Köln, 02.02.2018 



2 heute 

3. Abgrabungskonferenz 
 

 Sachstandsbericht 

 Einbindung der Kommunen und Behörden 

 Neuerungen LEP 

 Meinungsbild: BSAB mit Konzentrationswirkung? 

 Fragen 



3 heute 

Kommunalbefragung 
 

 Anzahl der Abgrabungsvorhaben auf dem 

Gemeindegebiet? (bestehend/geplant) 

 Welche Belange sollten bei Festlegung von BSAB 

berücksichtigt werden? 

 Meinungsbild: BSAB mit Konzentrationswirkung? 

 Sonstige Anregungen 

 

…bis Ende April 2018 
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Plankonzept (Entwurf) 
 

 keine Flächen, keine BSAB! 

 sondern: Konzept / Kriterienkatalog  

o harte und weiche Tabuzonen 

o Abwägungskriterien mit Gewichtung 



5 heute 



Entfesselungspaket II 

 

Änderungen des LEP bzgl. 

Rohstoffsicherung 
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Überblick (Stand: Dez. 2017) 

 Versorgungszeiträume werden um 5 Jahre angehoben auf 25 Jahre 

 Verpflichtende Festlegung von BSAB als Vorranggebiete mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten in den Regionalplänen wird aufgegeben.  

 

 



Auszug Regionalplan Köln, TA Aachen 

 Vorranggebiet:  Abgrabung innerhalb BSAB    ja 

 

BSAB 

 Eignungsgebiet: Abgrabung außerhalb BSAB    nein 



Auszug Regionalplan Köln, TA Aachen 

 Vorranggebiet:  Abgrabung innerhalb BSAB    ja 

BSAB 

 Eignungsgebiet: Abgrabung außerhalb BSAB    ja 



 BSAB sind als Vorranggebiete festzulegen 

 BSAB sind als Vorranggebiete mit Wirkung von Eignungsgebieten  

bei „besonderen Konfliktlagen“ festzulegen  (mit Konzentrationswirkung) 

 

 wann liegen besondere Konfliktlagen vor? 

 

 

Überblick LEP-Änderungen Stand: Dez. 2017 



Besondere Konfliktlagen im RBK? 

 Flächige Rohstoffvorkommen 

 Sehr rohstoffreich bei zugleich sehr hoher Siedlungsdichte 

 Im Regierungsbezirk Köln wird am meisten Kies gewonnen (Fläche + Restvolumen) 

 Aktuell große Anzahl laufender Zulassungsverfahren 

 Niederrhein wird im LEP als Beispiel einer besonderen Konfliktlage genannt 

 BR Düsseldorf hat jüngst BSAB mit Konz.wirkung beschlossen (eine Metropolregion) 

 Nur die Regionalplanung kann verbindlich sämtliche Abgrabungsvorhaben steuern 

 



Was ist zu tun? 

 Beschluss des Regionalrates erforderlich  (17. RR-Sitzung?) 

 Dritte Abgrabungskonferenz: mündliches Meinungsbild der Kommunen und 

Kreise (27.02.2018) 

 Kommunalbeteiligung: Regionalplanungsbehörde beteiligt Kommunen und 

Kreise schriftlich für ein Meinungsbild (Frist: Ende April) 

 

Regionalplanungsbehörde Köln empfiehlt:  

BSAB mit Konzentrationswirkung festlegen (mind. für Lockergesteine) 

 

 

 



Heiko Krause 

--  

Bezirksregierung Köln 

Dezernat 32 – Regionalentwicklung, Braunkohle 

 

Dienstgebäude:  Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

Telefon:   + 49 (0) 221 - 147 – 4675      

         

Telefax:   + 49 (0) 221 - 147 - 2905 

eMail:  heiko.krause@bezreg-koeln.nrw.de 

Internet:   www.bezreg-koeln.nrw.de 

Regional denken. Praktisch entscheiden. 
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